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Studienbeginn 
Vorlesungsbeginn: September 2012 und danach jeweils im Ab-
stand von zwei Jahren. 

Zulassungsvoraussetzungen 
Bachelor-Examen in Politikwissenschaften, Rechtswissenschaf-
ten, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften an einer Hochschule 
außerhalb des Geltungsbereichs des Hochschulrahmengesetzes 
oder der Geowissenschaften, Landwirtschaft, Forst- und Um-
weltwissenschaften mit dokumentierter politikwissenschaftli-
cher, rechtswissenschaftlicher, soziologieorientierter oder wirt-
schaftswissenschaftlicher Ausrichtung an einer Hochschule au-
ßerhalb des Geltungsbereichs des Hochschulrahmengesetzes  
oder 

Studienfachberater 

Dr. Meik Nowak 
Gebäude GB, Ebene 1, Raum 153, Tel.: 
+49 (0)234 / 32-22458 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung. 
E-Mail: Meik.Nowak@rub.de   

Geschäftszimmer: Gebäude GB, Raum 
1/59, Tel.: 0234 / 32-22418, -22243, Fax: 
0234 / 32-14-294, Mail: ieeoffice@ruhr-
uni-bochum.de 

Fachschaft 

Die Fachschaft, die Vertretung der Studie-
renden, ist per Mail zu erreichen unter  
E-Mail: iee-fachschaft@rub.de; Web-Site: 
http://www.development-
research.org/madm/student-council.html 

Für das Masterstudium in Development Management kann zugelassen werden, wer: 

1. über einen Abschluss eines Bachelor Studiengangs im Umfang von 210 ECTS-Punkten oder den Nach-
weis eines Erststudiums im Umfang von 180 ECTS-Punkten und von anerkennungsfähigen Leistungen im 
Umfang von 30 ECTS-Punkten oder einen als gleichwertig anerkannten Abschluss auf den Gebieten Poli-
tikwissenschaft, Rechtswissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften oder der Geowissenschaften, 
Landwirtschaft, Forst- und Umweltwissenschaften mit dokumentierter politikwissenschaftlicher oder 
rechtswissenschaftlicher oder soziologieorientierter oder wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung an 
einer Hochschule außerhalb oder innerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes mit mindestens der 
Note „second class, upper division“ bzw. einer vergleichbaren Note verfügt. 

2. ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift (TOEFL-Wert 79-80 Punkte Inter-
net-basiert (äquivalent zu 213 Punkten computerbasiert oder 550 schriftlich) oder IELTS: band 6) vorweist 

3. und eine praktische Tätigkeit mit Bezug zum Management von Entwicklungsprogrammen und -
projekten von mehr als vier Wochen oder die Mitarbeit an Forschung und Lehre mit Bezug zum Manage-
ment von Entwicklungsprogrammen und -projekten an einer Hochschule nachweist. 

(2) Auf begründeten Antrag kann mit der Zustimmung des Prüfungsausschusses für das Masterstudium in 
Development Management auch eingeschrieben oder als Zweithörerin oder Zweithörer gemäß § 52 Abs. 2 
HG zugelassen werden, wer über einen Abschluss eines Bachelor Studiengangs oder eines als gleichwertig 
anerkannten Abschluss in einem anderen Studiengang mit Bezug zur Planung und Evaluierung von Ent-
wicklungsprogrammen und -projekten an einer Hochschule außerhalb oder innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Grundgesetzes verfügt, sofern weitere Qualifikationen i. S. von § 3 Abs. 1 erfolgreiche Voraus-
setzungen für das Masterstudium in Development Management bieten. 

Zulassungsverfahren 
Örtlich zulassungsbeschränkt. 
Die Studienplätze werden vom Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik vergeben. 

Über die Zulassung entscheidet eine Auswahlkommission bestehend aus 3 Direktoren des IEE, der Ge-
schäftsführerin des IEE und dem Koordinator des Studiengangs. Die Kommission ist ab mindestens drei 
Mitgliedern aus dem oben genannten Kreis beschlussfähig. Die Auswahlkommission trifft ihre Entschei-
dung auf Basis der schriftlich eingereichten Unterlagen. 

Bewerbung beim Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik. 
Mehr Informationen in 
http://www.development-research.org/madm/madm-bochum/how-to-apply/121-how-to-apply-for-the-
madm-bochum.html 

Fächerkombinationen 
Entfällt. 
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Regelstudienzeit 
3 Semester. 

Praktikum 
Praktikum in Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit nach dem 1. Semester 
Feldforschung in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit nach dem 2. Semester. 

Informationen zum Studium 
Ziel des Studiengangs Development Management ist die Vermittlung von theoretischen und methodischen 
Kenntnissen für das Management von Projekten und Programmen der Entwicklungszusammenarbeit. 

Im 1. Semester steht die Einführung in für die Entwicklungszusammenarbeit relevante Theorien aus den 
beteiligten Disziplinen im Mittelpunkt des Lehrprogramms. Gleichzeitig identifizieren die Studierenden 
zusammen mit ihren Betreuern eine praktische Problemstellung aus dem Bereich der Entwicklungszu-
sammenarbeit, die die Grundlage für die im 3. Semester anzufertigende Masterarbeit bildet. 

Das 2. Semester legt den Schwerpunkt auf Methoden der Planung, Implementierung und Evaluierung von 
Entwicklungsprogrammen und –projekten. Eine Anwendung der bisherigen Lehrinhalte erfolgt im Rah-
men einer Seminararbeit, die eine Bearbeitung der im ersten Semester gewählten Fallstudie zunächst aus 
theoretischer Sicht und die Vorbereitung der nachfolgenden Feldforschung zum Gegenstand hat. 

Im 3. Semester erfolgen auf Basis der Seminararbeit und der eigenen empirischen Ergebnisse die Anferti-
gung der Masterarbeit und die Präsentation der Ergebnisse. 

Das Lehrprogramm ist interdisziplinär angelegt und wird getragen von Dozentinnen und Dozenten der 
Ruhr-Universität Bochum, die die Fächer Ökonomie, Sozial- und Politikwissenschaften, Rechtswissen-
schaften und Geowissenschaften vertreten. Externe Dozentinnen und Dozenten aus der Praxis der Entwick-
lungszusammenarbeit werden im Rahmen von Seminaren an der Lehre beteiligt. Darüber hinaus koope-
riert das Programm mit dem Bochum Program of Development Management an der University of the Wes-
tern Cape, Bellville, Kapstadt, Südafrika, das ebenfalls unter der Verantwortung des Instituts für Entwick-
lungsforschung und Entwicklungspolitik durchgeführt wird. 

Module und Veranstaltungen 
Pflichtmodule des ersten und zweiten Semesters sind: 

1. Theories of Development and Underdevelopment (12 Leistungspunkte) 

2. Methods of Empirical Social Research (12 Leistungspunkte) 

3. Research Project I (15 Leistungspunkte) 

Wahlpflichtmodule des ersten und zweiten Semesters, deren Abschluss im Umfang von 21 Leistungspunk-
ten erforderlich ist, sind: 

1. Actors in Development Cooperation ( 6 Leistungspunkte) 

2. Institutions and Development (6 Leistungspunkte) 

3. The Managerial Cycle / Process (15 Leistungspunkte) 

4. Management of Reforms (15 Leistungspunkte) 

5. Free Specialization (15 Leistungspunkte). Dieses Modul bietet die Möglichkeit zur Wahl von Teilmodu-
len gem. den Spezifizierungen im Modulhandbuch zum Zwecke der individuellen Spezialisierung. 

Prüfungen 
Für die Vorlesungen, die Prüfungsvoraussetzungen und den erfolgreichen Abschluss des Studiengangs 
wird das ECTS-Punktesystem zu Grunde gelegt. 

Studienbegleitende Prüfungen des ersten und zweiten Semesters werden in Form von mündlichen Prü-
fungen, Klausuren oder Hausarbeiten durchgeführt. 

Als weitere Prüfungsleistungen werden die Anfertigung einer Masterarbeit und das Absolvieren einer 
mündlichen Abschlussprüfung verlangt. 
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Studien- und Prüfungsordnungen erhalten Sie beim Studienfachberater oder im Geschäftszimmer. 

Informationsmaterial und Bezugsadressen 
Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik 
Dr. Meik Nowak 
GB 1/153 
Universitätsstr. 150 
44780 Bochum 
Tel.: +49 (0)234 / 32-2245 
e-mail: ieemdm@ruhr-uni-bochum.de  

Internet 

Homepage: http://www.development-research.org/ 
Fächerliste der RUB: http://www.ruhr-uni-bochum.de/zsb/faecher.htm  
Zentrale Studienberatung: http://www.ruhr-uni-bochum.de/zsb/  

 

 

Allgemeine Informationen: 
 Studieren an der Ruhr-Universität 

 Informationen zu den Bachelor- und Master-Studiengängen an der RUB 

 Stipendienführer der ZSB 

 Studieren mit Kind 

Erhältlich bei der Zentralen Studienberatung der RUB. 

 

Kontakt und Studieninformationen zu jedem Fach: 

Zentrale Studienberatung der Ruhr-Universität 
Unsere Beratungszeiten finden Sie unter 
www.rub.de/zsb/zeiten 
 

Anfragen per Mail: zsb@rub.de 
Internet: http://www.rub.de/zsb 

Hochschulteam der Arbeitsagentur Bochum: www.arbeitsagentur.de/bochum 
Beratung nach Vereinbarung. Anmeldung im Sekretariat der Studienberatung 

Redaktion: Ludger Lampen 
Rev. 5/4/2011 – Druck: 02.05.12 


